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fSHe eifrige $Augenenf3ünbung
5er (Zleugeborenen.

£>on ^r. meb. "paula 6d>uI$-35asd?o, ©ern.

Slucß in unferem Sanbe fommt als ßäufig fte
©efcßlecßtsfranfßeit ber dripper (©onorrßoe)
bor. Siel meßr Scanner, als ntan gemeinhin
annimmt, unb in allen VolfSfcßicßten, haben
einmal eine Erfranfung an ©onorrßoe burcß=

gemalt. daS VerßängniSboße biefer Äranfßeit
ift, baß fie feßeinbar auSßeilt, b. ß. feine Äranf»
ßeitSerfcßeinungen meßr barbietet, wäßrenb boeß

in ben berborgenen galten ber fjarnrößren»
fcßleimßaut nocß S'ranfßeitsfeime öorßanben finb.
Son 3eit gu grit, unb namentlich and) bureß
ben ©efcßlecßtSberfeßr, werben bie SranfßeitS»
feime, bie ©onofoffen, aus ißren ©cßlupfminfeln
ßerauSgefcßwemmt. ©o fann es gefeßeßen, baß
ein anfeßeinenb gefunber Nîann eine gefunbe
grau mit ©onofoffen infiziert, oßne baß bon
biefem Vorgang etwas gur Kenntnis fommt;
benn in ben tiefberftedten galten unb Suchten
ber Schleimhäute ber weiblichen ©efcßlecßtS»

organe fönnen bie ©onofoffen
_

oft lange ,geit
niften, ohne auffällige SranfßeitSerfcßeinungen
ßerborgurufen. die grau loirb feßwanger, macht
eine gang normale ©eßwangerfeßaft buret), unb
erft bei ber ©eburt werben mit ben eingreifenben
Vorgängen biefeS SlfteS bie ruhenben ©ono»
foffen auS ißren ©cßlupfminfeln ßertoorgepreßt.
©ie ftellen jeßt bor allem eine ©efaßr für baS

Sinb bar ; bie garten Slugenbinbeßäute beS Neu»
geborenen finb gang befonberS empfinblicß für
bie gnfeftion mit ©onofoffen. Seim dureß»
treten beS $opfeê bureß bie ©eßeibe finbet itn»
bermeiblicß ber innigfie Äontaft mit ber Scheiben»
fcßleimßaut ftatt; eS fann itt bie Sibfpalten
©eßeibenfeßleim eingepreßt werben, unb war er
gonofoffenßaltig, fo ift bamit bie Ophthal»
moblenuorrhoe ber Neugeborenen, b. ß- bie
feßwere eitrige Slugeuentgünbung, bie unabmeiS»
ließe golge. diefer Vorgang tarn fo oft bor
unb hotte fo fürchterliche golgen für bie be=

faüenen Einher (oftmals Erblinbung), baß fieß
bie (Geburtshelfer bon jeher mit biefer Erfcßei»

nung, ber (Srforfdjung ihrer Urfacßen unb ber
9Nög(id)feit ber Reifung, bor allem auch ber Sor»
beugung befaßten, die Sntbedung beS @ono»
foffuS burch Neiffer im 3aßre 1879 fcßuf bie
SafiS für baS weitere Sorgehen, die Sehren
ber SlfepfiS würben aud) bem Neugeborenen
gegenüber auf baS (ßeinlichfte beobachtet, jebe
Serüßrung mit bete SluSfdjeibungen ber 3Jiutter
(SSochenbettfluß, befchmußte äöäfdje, gemeinfame
SSafchfchüffel ufw.) aufs ftrengfte bermieben unb
baS Neugeborene nur mit jeweils frifcß ge=
Wafcßenen $änben beforgt unb gepflegt, gerner
lernte man erfennen, baß bie §ößenfteinlöfungen '
eine abtötenbe Sßirfung auf bie (Sonofoffen
ßaben. Sluf biefer datfaeße baute ber dreS»

bener granenargt Erebé baS nach ißm be=

nannte propßplaftifcße Serfaßren auf: er ließ
allen Neugeborenen — ba man ja nie gnm
boraus wußte, ob fie einer gnfeftion mit ©ono»
foffen auSgefeßt gewefen waren ober meßt —
rtaeß ber erften Neinigung nach ber (Geburt
in jebes Sluge einige dropfen einer 1—2 % igen
^öüenfteinlöfung einträufeln unb bermoeßte
bamit einen @<huß gegen baS Auftreten ber
Ophthalmoblennorrhoe gu gewähren, die @r=

folge biefeS ©rebäftßenSerfaßrenS waren
fo augenfällige, ber Nüdgang ber Opßtalmo»
blennorrßoe unb ber ißr fotgenben ©rblinbung
fo frappant, baß alle Kulturftaaten in ißre
hßgienifche (Gefefcgebmtg bie Serorbnung auf»
naßmen, baß alle Hebammen ben bon ißnen
eittbunbenen ßinbern fofort naeß ber (Geburt
2 % ige §öHenfteinlöfung in bie Singen ein»

träufeln müffen. Slucß bie feßweigerifeßen |>eb=
ammen unterfteßen biefer Verpflichtung bon
(GefeßeS wegen.

der Saie fennt natürlich bie Vorgefcßicßte
ber Srebéfdjen (ßropßßlaje im allgemeinen
nießt, unb es wäre aueß berfeßrt, fie bem in
biefen gragen Unwiffenben in jebem eingelnen
gaHe auSeinanbergufeßen. SrftenS würbe ftetS
bie SNöglicßfeit einer gonorrßoifcßen Qnfeftion
beftritten unb häufig nießt erlaubt werben, bem
Neugeborenen bie ©inträufelung gumaeßen. die
Hebammen tun baßer am beften, wenn fie über
biefe bon ißnen borguneßmenbe ijirogebur, gu
ber fie gefeßließ berpfließtet finb, feine weiteren
Erläuterungen abgeben, fonbern fie ausführen
mit berfelben Nuße unb ©elbftberftänblicßfeit,
mit ber fie bie Slbnabelung, bie erfte Neinigung
beS ßinbeS, baS erfte S3ab unb ben Nabel»
berbanb beforgen, baburd) berliert bie Erebbfcße
(ßropßßlaye ben Eßarafter beS Vefonberen, gu
gragen Slnreigenben. Unb loenn gefragt wirb,
warum baS gefeßeße, fo genügt bie Slntwort:
eS fei notwenbig gur (Gefunberßaltung ber Slugen
beS SHnbeS. diefe Slntwort entfprießt fowoßl
ber wiffenfcßaftlicßen SBaßrßeit wie bem 2Bif»
fettSbebürfniS beS Saien unb ßält fieß in ben
(Grengen ber möglichen unb nötigen Slufflärung.

Seiber gibt eS immer wieber ^ebammen, bie
bie SluSfüßrung ber ßreböfeßen 5ßrop^t)taEe
unterlaffen, fei "eS, weil fie nießt an bie Nfög»
ließfeit einer gonorrßoifcßen gnfeftion im bor»
liegenben galle glauben fönnen ober wollen,
fei eS, weit fie bie leießte Neigung ber Slugenbinbe»
ßäute feßeuen, bie fieß meift 1—2 dage naeß
ber Einträufelung in gorm einer leießten Slugen»
binbeßautentgünbung einguftellen pflegt, ©egen»
über ber erften Hemmung muß normals be»

tont werben, baß fieß in jebem ©tanbe, aueß
bei ben gebiegenften Sßarafteren, irgenbeinmal
im Seben eine gonorrßoifcße Snfeftion einfteHen
fann, oßne baß ber betreffenbe SNann beSwegen
aueß nur im geringften als minberwertig an»

gefeßen werben bürfte. denn wer baS Seben
fennt, muß gugeben, baß feine Verfutßungen
ungeßeuer unb mannigfaltig finb, unb baß eS
vielerlei Umftänbe gibt, unter benen aueß ber
23efte einmal ben unbeßerrfeßten drieben unter»
liegen fann. ES ift ja gerabe barum, baß
Ërebé feine (ßrophplaje als eine allgemeine,
für jeben borguneßmenbe einführte, damit
werben peinliche gragen naeß einer ebentueü
ftattgeßabten Sufeftion bermieben, eS wirb
weber im pofitiben noeß im negatiben ©inne
bei ben Eltern etwas borauSgefeßt, fonbern
lebiglicß an baS SBoßl beS Neugeborenen ge»
baeßt. diefer ©tanbpunft burfte aueß itmfo
eher eingenommen werben, als bießreböfeße
(ßropßßlaje einen bur^anS ßarmlofen Eingriff
für baS Äinb barfteßt. damit fomme icß gur
gweiten Hemmung: gureßt bor einer Neigung
ber Slugenbinbeßäute. ©ie ift unbegrünbet, benn
bie gefunbe SZugenbinbeßaut erträgt ben Neig
einer foleßen Einträufelung anftanbSloS unb
ßat ißn in wenigen dagen überwunben. Sa,
wir feßen aueß bei ßinbern, benen feine §öl»
lenfteinlöfung eingetropft würbe unb bie feine
gonorrßoifcße Snfeftiort erlitten ßaben, feßr
ßäufig in ben erften dagen naeß ber (Geburt
eine Slugenentgünbung mäßigen ©rabeS auf»
treten, ©ie berußt gweifeHoS anf einer Neigung
ber Slugenbinbeßäute wäßrenb ber ©eburt, bureß
eingebrungenen ©cßeibenfcßleim, Vlut, grueßt»
waffer. ES wäre alfo burcßauS falfcß, nur ber
^öllenfteinlöfung eine foleße SBirfung gugu»
feßreiben, gumal ber Vorteil ißrer Einträufelung :

Vewaßrung beS ÄinbeS bor bem SluSbrucß
einer gonorrßoifcßen Slugenentgünbung, ben
ebentuellen Nachteil einer leießten Neigung ber
Slugenbinbeßäute taufeubfaeß aufwiegt.

SNancßerortS ßat mau bie urfprünglicße
Ereböfcße Vorfcßrift: Einträufelung einer 2%igen
fpöllenfteinlöfung aufgegeben unb berwenbet
ftatt ißrer, ber falpeterfauren ©ilberlöfung,
anbere ©ilberpräparate wie Eoßargol ober
(ßrotargol. 3Nan tat baS bor aßem ber geringen
^altbarfeit ber falpeterfauren ©ilberlöfung
ßalber : fie gerfeßt fid) rafcß, baS ©ilber wirb
auSgefcßieben unb bie Söfung bamit unwirffam.
©ie muß alfo ßäufig erneuert werben, um ftetS
mirffam gu fein, gerner maeßt §ößenftein feßr
ßäßließe feßwarge, faum meßr gu entfernenbe
gled'en, unb brittenS woßte man eine Ein»
träufelungSflüffigfeit mit weniger ftarfer Neig»
wirfung. ©owoßl ßoßargol wie (ßrotargol
wiberfteßen ben atmofpßärifcßen Einftüffen beffer
als fpößenftein, baS ift ißr Vorteil; ißre SSir»

fung aber entfprießt nießt ber beS ^ößenfteinS,
unb mit ber weniger ftarf auSgefprocßenen
Neigung ber Slugenbinbeßäute erfaufen wir
leiber aueß bie bebeutenb fcßwäcßere infeftionS»
üerßütenbe SBirfung. darübet muß man fieß
flar fein unb barf fieß nießt berwunbern, baß
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Die eitrige Augenentzündung
der Neugeborenen.

Von Dr, med. Paula Schultz-Bascho, Bern.

Auch in unserem Lande kommt als häufigste
Geschlechtskrankheit der Tripper (Gonorrhoe)
vor. Viel mehr Männer, als man gemeinhin
annimmt, und in allen Volksschichten, haben
einmal eine Erkrankung an Gonorrhoe
durchgemacht. Das Verhängnisvolle dieser Krankheit
ist, daß sie scheinbar ausheilt, d. h. keine
Krankheitserscheinungen mehr darbietet, während doch
in den verborgenen Falten der Harnröhrenschleimhaut

noch Krankheitskeime vorhanden sind.
Von Zeit zu Zeit, und namentlich auch durch
den Geschlechtsverkehr, werden die Krankheitskeime,

die Gonokokken, aus ihren Schlupfwinkeln
herausgeschwemmt. So kann es geschehen, daß
ein anscheinend gesunder Mann eine gesunde
Frau mit Gonokokken infiziert, ohne daß von
diesem Vorgang etwas zur Kenntnis kommt;
denn in den tiefversteckten Falten und Buchten
der Schleimhäute der weiblichen Geschlechtsorgane

können die Gonokokken oft lange Zeit
nisten, ohne auffällige Krankheitserscheinungen
hervorzurufen. Die Frau wird schwanger, macht
eine ganz normale Schwangerschaft durch, und
erst bei der Geburt werden mit den eingreifenden
Vorgängen dieses Aktes die ruhenden Gonokokken

aus ihren Schlupfwinkeln hervorgepreßt.
Sie stellen jetzt vor allem eine Gefahr für das
Kind dar; die zarten Augenbindehäute des
Neugeborenen sind ganz besonders empfindlich für
die Infektion mit Gonokokken. Beim Durchtreten

des Kopfes durch die Scheide findet
unvermeidlich der innigste Kontakt mit der
Scheidenschleimhaut statt; es kann in die Lidspalten
Scheidenschleim eingepreßt werden, und war er
gonokokkenhaltig, so ist damit die Ophthal-
moblenuorrhoe der Neugeborenen, d. h. die
schwere eitrige Augenentzündung, die unabweis-
liche Folge. Dieser Vorgang kam so oft vor
und hatte so fürchterliche Folgen für die
befallenen Kinder (oftmals Erblindung), daß sich
die Geburtshelfer von jeher mit dieser Erscheinung,

der Erforschung ihrer Ursachen und der
Möglichkeit der Heilung, vor allem auch der
Vorbeugung befaßten. Die Entdeckung des Gono-
kokkus durch Neisser im Jahre 1879 schuf die
Basis für das weitere Vorgehen. Die Lehren
der Asepsis wurden auch dem Neugeborenen
gegenüber auf das Peinlichste beobachtet, jede
Berührung mit den Ausscheidungen der Mutter
(Wochenbettfluß, beschmutzte Wäsche, gemeinsame
Waschschüssel usw.) aufs strengste vermieden und
das Neugeborene nur mit jeweils frisch
gewaschenen Händen besorgt und gepflegt. Ferner
lernte man erkennen, daß die Höllensteinlösungen '
eine abtötende Wirkung auf die Gonokokken
haben. Auf dieser Tatsache baute der Dres¬

dener Frauenarzt Creds das nach ihm
benannte prophylaktische Verfahren auf: er ließ
allen Neugeborenen — da man ja nie zum
voraus wußte, ob sie einer Infektion mit Gonokokken

ausgesetzt gewesen waren oder nicht —
nach der ersten Reinigung nach der Geburt
in jedes Auge einige Tropfen einer 1—2 °/° igen
Höllensteinlösung einträufeln und vermochte
damit einen Schutz gegen das Auftreten der
Ophthalmoblennorrhoe zu gewähren. Die
Erfolge dieses Credsschen Verfahrens waren
so augenfällige, der Rückgang der Ophtalmo-
blennorrhoe und der ihr folgenden Erblindung
so frappant, daß alle Kulturstaaten in ihre
hygienische Gesetzgebung die Verordnung
aufnahmen, daß alle Hebammen den von ihnen
entbundenen Kindern sofort nach der Geburt
2°/o ige Höllensteinlösung in die Augen
einträufeln müssen. Auch die schweizerischen
Hebammen unterstehen dieser Verpflichtung von
Gesetzes wegen.

Der Laie kennt natürlich die Vorgeschichte
der Credöschen Prophylaxe im allgemeinen
nicht, und es wäre auch verkehrt, sie dem in
diesen Fragen Unwissenden in jedem einzelnen
Falle auseinanderzusetzen. Erstens würde stets
die Möglichkeit einer gonorrhoischen Infektion
bestritten und häufig nicht erlaubt werden, dem
Neugeborenen die Einträufelung zumachen. Die
Hebammen tun daher am besten, wenn sie über
diese von ihnen vorzunehmende Prozedur, zu
der sie gesetzlich verpflichtet sind, keine weiteren
Erläuterungen abgeben, sondern sie ausführen
mit derselben Ruhe und Selbstverständlichkeit,
mit der sie die Abnabeluug, die erste Reinigung
des Kindes, das erste Bad und den
Nabelverband besorgen, dadurch verliert die Credssche
Prophylaxe den Charakter des Besonderen, zu
Fragen Anreizenden. Und wenn gefragt wird,
warum das geschehe, so genügt die Autwort:
es sei notwendig zur Gesunderhaltung der Augen
des Kindes. Diese Antwort entspricht sowohl
der wissenschaftlichen Wahrheit wie dem
Wissensbedürfnis des Laien und hält sich in den

Grenzen der möglichen und nötigen Aufklärung.
Leider gibt es immer wieder Hebammen, die

die Ausführung der Credsschen Prophylaxe
unterlassen, sei es, weil sie nicht an die

Möglichkeit einer gonorrhoischen Infektion im
vorliegenden Falle glauben können oder wollen,
sei es, weil sie die leichte Reizung der Augenbindehäute

scheuen, die sich meist 1—2 Tage nach
der Einträufelung in Form einer leichten
Augenbindehautentzündung einzustellen pflegt. Gegenüber

der ersten Hemmung muß nochmals
betont werden, daß sich in jedem Stande, anch
bei den gediegensten Charakteren, irgendeinmal
im Leben eine gonorrhoische Infektion einstellen
kann, ohne daß der betreffende Mann deswegen
auch nur im geringsten als minderwertig an¬

gesehen werden dürfte. Denn wer das Leben
kennt, muß zugeben, daß seine Versuchungen
ungeheuer und mannigfaltig sind, und daß es
vielerlei Umstände gibt, unter denen auch der
Beste einmal den unbeherrschten Trieben unterliegen

kann. Es ist ja gerade darum, daß
Creds seine Prophylaxe als eine allgemeine,
für jeden vorzunehmende einführte. Damit
werden peinliche Fragen nach einer eventuell
stattgehabten Infektion vermieden, es wird
weder im positiven noch im negativen Sinne
bei den Eltern etwas vorausgesetzt, sondern
lediglich an das Wohl des Neugeborenen
gedacht. Dieser Standpunkt durfte auch umso
eher eingenommen werden, als die Credssche
Prophylaxe einen durchans harmlosen Eingriff
für das Kind darstellt. Damit komme ich zur
zweiten Hemmung: Furcht vor einer Reizung
der Augenbindehäute. Sie ist unbegründet, denn
die gesunde Augenbindehaut erträgt den Reiz
einer solchen Einträufelung anstandslos und
hat ihn in wenigen Tagen überwunden. Ja,
wir sehen auch bei Kindern, denen keine
Höllensteinlösung eingetropft wurde und die keine
gonorrhoische Infektion erlitten haben, sehr
häufig in den ersten Tagen nach der Geburt
eine Augenentzündung mäßigen Grades
auftreten. Sie beruht zweifellos ans einer Reizung
der Augenbindehäute während der Geburt, durch
eingedrungenen Scheidenschleim, Blut, Frucht-
waffer. Es wäre also durchaus falsch, nur der
Höllensteinlösung eine solche Wirkung
zuzuschreiben, zumal der Vorteil ihrer Einträufelung:
Bewahrung des Kindes vor dem Ausbruch
einer gonorrhoischen Augeuentzündung, den
eventuellen Nachteil einer leichten Reizung der
Augenbindehäute tausendfach aufwiegt.

Mancherorts hat man die ursprüngliche
Credssche Vorschrift: Einträufelung einer 2"/»igen
Höllensteinlösung aufgegeben und verwendet
statt ihrer, der salpetersauren Silberlösung,
andere Silberpräparate wie Collargol oder
Protargol. Man tat das vor allem der geringen
Haltbarkeit der salpetersauren Silberlösung
halber: sie zersetzt sich rasch, das Silber wird
ausgeschieden und die Lösung damit unwirksam.
Sie muß also häufig erneuert werden, um stets
wirksam zu sein. Ferner macht Höllenstein sehr
häßliche schwarze, kaum mehr zu entfernende
Flecken, und drittens wollte man eine Ein-
trüufelungsflüssigkeit mit weniger starker
Reizwirkung. Sowohl Collargol wie Protargol
widerstehen den atmosphärischen Einflüssen besser
als Höllenstein, das ist ihr Vorteil; ihre Wirkung

aber entspricht nicht der des Höllensteins,
und mit der weniger stark ausgesprochenen
Reizung der Augenbindehäute erkaufen wir
leider auch die bedeutend schwächere infektions-
verhütende Wirkung. Darüber muß man sich

klar sein und darf sich nicht verwundern, daß
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trois einer regelrecht aufgeführten prophqlare
mittels Protargol» ober ©oüargoleinträufelung
bann bod) eine Ophthalmoblennorrhoe auf»
treten fann.

S)ie gonorrhotfdje Slugenentgünbung ber Neu»

geborenen gehört zu ben fäjmerften eitrigen
2lugenent5Ünbungen, bie wir überhaupt fertnen.
Sie entwicfelt fich rapib in wenigen Sagen,
bie ©inbeljäute ber obern unb untern Siber
unb beS SlugapfetS beteiligen fid) an ber @nt»

günbung, ba§ gefamte 9luge fcfjmitlt ettorm an,
bie Siber tonnen bor praller Schwellung gar
nicht mehr bewegt werben, unaufhörlich quillt
gelber, bitter, rahmiger, mit gnfeftionSfeimen
belabener ©iter auê ben Sibfpatten heraus.
SBirb nicht rafch unb energifd) eingegriffen, fo
geht ber dntjiinbungS» unb ©ereiterungSprozeß
bon ber ©inbeljaut auf bie £>orn£)aut über, bie

bon Oefchwüren jetfreffen wirb, unb bamit ift
bie Septraft biefeS SlugeS jerftört. Sie gn=
fettionSgefapr, bie ein folcheS Kinb für feine
Umgebung barfteKt, ift ungeheuer groß. Sroh
rapiben unb fcfjmeren Verlaufes müffen wir bie

Ophthalmoblennorrhoe als eine ber günftig zu
beeinftußenben Kranfheiten beS Neugeborenen
bezeichnen. borauSgefeht, bah bie ©eßanbluttg
frühzeitig einfeßen tann. Sie ©ehanblung
ift auSfchliefelich ©ad)e beS SIrjteS, nur er tann
unb barf bie ©erantwortung tragen, bie bie

©ehanblung einer folgen fchweren Kranffjeit
in fich fdjließt. @S ift baljer Pflicht ber §eb»
amme, fofort ben Slrzt zuzuziehen, fobatb bas
Neugeborene zmei bis brei Sage nach ber @e»

burt bie ©rfcheinungen einer zune^menben
Stugenentzünbung aufweift. Nach bern oben

©efagten ift es ja ohne weiteres berftänblich,
bah auch bie mit ©oüargol ober Protargol
richtig ausgeführte ©inträufelung eben feine
abfolute ißrophplaje barfteüt, es tann fogar
bortommen, bah trojj §ößenfteineinträufelung,
bei maffiger gnfeftion, ober bei zu fpät bor»

genommener ©inträufelung (am zweiten bis
britten SebenStage) boch eine Dpfjthalmobten»
norrhoe ausbricht. 2lud) müffen mir ftets mit
ber Niögtidjfeit rechnen, bah bie Prophplaje
technifch nicht ganz einmanbfrei borgenommen
würbe unb bann unwirffam blieb. Senn eS

ift nicht ganz eirtfacï), baS Sluge beS Neuge»
borenen richtig unb weit genug zu öffnen unb
fo einzuträufeln, bah öie Sropfen auch wirf»
lieh in ben ©inbeljautfacf fallen unb bort wirfen
tonnen, wo fie wirfen follen. Plan wiege fich
barum beim Auftreten einer gurteEjmertbert
Slugenentzünbung beim Neugeborenen nie in
einer trügerifcfjen Sicherheit: mau habe ja getan
was borgefdjrieben fei unb eS fönne nichts

Schlimmes mehr paffieren. Sie bom Slrzte
burchzuführenbe ©ehanblung befteht in ber
§lnwenbung beftimmter §öHenfteinpräparate ;

auch wirb er ber pflegenben Hebamme unb ber
28ocf)enpflegerin bie Pflege ber Slugen genau
erflären unb fie übermachen. Sie pflegenben
müffen bor allem wiffen, bah ber mit gnfef»
tionSfeimen belabene ©iter aud) für itjre eigenen
Slugen gefährlich werben tann; in manchen
Spitälern bürfen Dphthalmoblennorrhoe«franfe
Kinber nur bon mit Schu|briHen berfepenen
Pflegerinnen beforgt werben. @S he^t alfo
peinlich aufpaffen, bah nie ein Sropfdjen ©iter
in bie klugen ber Pflegerinnen fprißt, ferner
muh peinlichfte SlntifepfiS unb afeptifct)eS ©or=
gehen beobachtet werben, bamit nicht burch bie
mit Neimen befdjmußten §änbe eine lieber»
tragung auf bie Slugen zuftanbe fommt. §at
man bie ©ernähr für eine berart forgfältig
burchgeführte Pflege, fo tann bie ©eljanblung
im pribatljaufe geftattet werben. Stuf feinen
gaü barf man Gutter unb Kinb trennen;
benn zur ©rhöljung ber Schuh» unb Slbweljr»
fräfte beS Kinbeê ift ja bor allem bie @r=

nährung mit Pluttermild) nötig. Sah auch öie
ÜJlutter ihre Slugen bor ber Snfeftion burch
ihr Kinb fdjüßen muh, möchte ich nur öer
Potlftänbigfeit halber noch befonberS erwähnen.

gur Pflege brauchen, wir reichlich SSatte, in
fleine ©aufdje gezupft, Kamillentee, ©orbafe»
line. SltleS, was einmal benußt würbe, muh
bernichtet, bie Sßatte berbrannt, ber See in
ben SIbort auSgegoffen werben, ©ebrauchte
SBattebäufdje werben auf ein eigenS bereit
gelegtes Papier abgelegt unb mit biefem ber»
brannt. Se nach öer Schwere beS gatle§
wirb ber Slrgt ein» bis zweimal täglich eine

©eljanblung berbunben mit grünblicher Neini»
gung bornehmen. Sie Pflegenbe hat bann bie
Aufgabe, in ber gwifcßenzeit bie Neinigung
burchzuführett, opne an bie Slugen heranzu«
gehen. SJiit ben mit warmem Kamillentee ge»
tränften SBattebäufchen wirb alle ein bis zwei
Stunben, je nach ber Schwere ber ©rfranfung,
ber borqueHenbe ©iter fanft aufgetupft, bie

Slugenwinfel zum Schuh bor bem einfreffenben
©iter bid mit ©orbafeline beftrichen, bann mit
frifchenKamiflen»S!8attebäufchen»Kompreffenüber
bie gefdjwoHenen Slugen gelegt unb bon geit
ZU geit erneuert u. f. f. Plan fieht alfo : eine
äufjerft heifle unb fd^wierige Pflege gilt eS ba

burchzuführen. SSie ift man aber glücftich, wenn
man nach einigen Sagen Nüdgang ber Schwel»
tung unb ber ©iterabfonberung feftfteKen fann
unb bie ©efaljr bon ber fwrnljaut abgewenbet
weih! ©ebeutenb fchwieriger unb langwieriger

geftaltet fich ©ehanblung unb Pflege, wenn
bie Hornhäute bom KranfljeitSprozeh bereits
mitergriffen finb ; boch auch bieten fich bem
fachgemähen Vorgehen glücfticherweife noch
SluSfichten auf böüige Teilung, oorauSgefeht,
bah borper nicht zu biet foftbare geit tatenlos
berftreichen getaffen würbe. ®S barf gefagt
werben, bah heute ©rblinbungen als golge bon
Ophthalmoblennorrhoe zu ben feltenften @r»

eigniffen gehören banf ben gortfchritten in ihrer
ärztlichen ©ehanblung; aber es muh auch be=

tont werben, bah ein unglütfltdjer SluSgang
bie grage nach fahrlähigem, alfo fdjulbhaften
©erhalten irgenb einer ber in ©etradjt fom»
menben perfonen: Slrgt, ^ebamme, P^egerin,
nahegelegt unb zu entfprechenbem ©orgehen
unb ebent. gerichtlichen golgen führt.

Sn meiner Prajis erlebte ich einige gälte
bon Ophthalmoblennorrhoe, bie mich Zu ben
obigen SluSfüljrungen beranlahten. ©inmat würbe
ich am 19. einmal am 11. Sage nach ber
©eburt z" Kinbern mit fchwerfter Ophthal»
moblennorrhoe gerufen. Sm erften galle hatte
bie £>ebamnte überhaupt feine ©rebéfche
Prophhtaçe, im zweiten galle eine foläje mit
Protargotlöfung borgenommen, ©eiben ^>eb»

ammen fonnte ber ©orwurf, ben Slrzt biet zu
fpät gerufen zu haben, nicht erfpart werben,
©om gerabezu fchredtichen guftanb ber Slugen
biefer Kinber fann nur ber fich e'n richtiges
©ilb machen, ber fcljon folche ©rfranfungen ge»
fepen hat. Sn beiben gälten waren bie §orn»
häute bereits gefdjwürig erfranft unb eS be»

burfte intenfibfter ©ehanbtung, um ben Kranf«
heitSprozeh zum Stitlftanb unb zum Nüdgang
Zu bringen, gum ©lüd für bie ^Beteiligten, unb
bor allem für bie Kinber felbft, befanben fich
bie ©efdjwüre unterhalb ber pupille. Sa aüe

§ornhautgefchmüre mit Narbenbitbung abheilen
unb bie Surchfidjtigfeit ber ^orupaut zerftören,
ift ber Sijj einer folchen Narbe bor ber Pupille
gleichbebeutenb mit Seh=Unbermögen, alfo ©linb»
tjeit. Narben auherhalb beS pùpillenbereicheS
finb zwar Schönheitsfehler, oft beträchtlicher
Slrt; boch beeinträchtigen fie bas Sehbermögen
nicht. Slerjtlidfje Kunft berfucht auch, Öen Narben
baS ©ntfteHenbe unb allzu Sidjtbare zu nehmeu.

SNöchten meine SluSfüljrungen erneut baS

wadjfame Sntereffe aller Hebammen auf baS
©orfommen ber Ophthalmoblennorrhoe tenfen
unb fie in ber Pflicht ber ©ornahme ber
Srebéfctjen Prophptaje beftärfen. Nicht nur
fann bon bieten Kinbern ferneres Seiben ab»

gewenbet werben; baS ©ewufjtfein getreuer
Pflichterfüllung berleiljt auch ber ^ebamme er»
höhte ©efriebigung unb greube an ihrem fo

Jedes Kind braucht zum Wachstum
und Knochenbildung Kohlenhydrate,
Eiweiss und Nährsalze; dann verlangen
Sie Löffel's Haferzwieback-Kindermehl mit
966 Kalk-Zusatz. (JH 1520 J)

Hervorragend begutachtet.

Berücksichtigt zuerst
bei Garen liinkiinfj-ii notiere
Inserenten.

flerpo|lfaf, "glci^Baräeif,
wie biele anbere ©efdjwerben, finb unbefannt
bei regelmäßigem ©enuß bon
Stattfreinerê Sîneipp--iHlat$taffee.
SlromatifcheS, milbeS, jebem Sitter unb jebem
ÜNagen zuträgliches ©etränf mit SJJÎild^. 960
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3?ratt Äohler, ^ebamme,
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Sie bon Schmerzen unb bringt
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Sanitätsgescbäft

Schindler-Probst
BERN

20 Amthausgasse 20

empfiehlt als Spezialität

Bandagen
und
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Wir mflssen unbedingt
Ihre bewährte

Tormentill-Crème haben
fllr einen Kranken. Wir haben alles

probiert, aber kein Präparat ist auch nur
annähernd so gut wie Ihre Tormentill-
Crème. Senden Sie uns » So
schreibt das Reformhaus Th. Feuser in
Coblenz (Rheinland).

Okie's Wörishotener Tormeiitill-
Crème hat sich vorzüglich bewährt bei:
Wunden aller Art, Entzündungen,
Krampfadern, offenen Beinen, Hae-
morrhoiden, Ausschlägen, Flechten,
Wolf, wunden, empfindlichen
Füssen etc. Preis per Tube Fr. 1.50
in Apotheken und Droguerien. 912 a

F. Beinger-Bruder, Basel.

Fieberthermometer
amtlich geprüft

1 Stück Fr. 1. 25 3 Stück Fr. 3.60

Schwanenapotheke
Boden (Aargau) 924

jjjKf NB. Gegen Einsendung dieses
Inserates erhalten die Hebammen eine
Dose Zanders Kinderwundsalbe gratis.
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trotz einer regelrecht ausgeführten Prophylaxe
mittels Protargol- oder Collargoleinträufelung
dann doch eine Ophthalmoblennorrhoe
auftreten kann.

Die gonorrhoische Augenentzündung der
Neugeborenen gehört zu den schwersten eitrigen
Augenentzündungen, die wir überhaupt kennen.
Sie entwickelt sich rapid in wenigen Tagen,
die Bindehäute der obern und untern Lider
und des Augapfels beteiligen sich an der
Entzündung, das gesamte Auge schwillt enorm an,
die Lider können vor praller Schwellung gar
nicht mehr bewegt werden, unaufhörlich quillt
gelber, dicker, rahmiger, mit Jnfektionskeimen
beladener Eiter aus den Lidspalten heraus.
Wird nicht rasch und energisch eingegriffen, so

geht der Entzündungs- und Vereiterungsprozeß
von der Bindehaut auf die Hornhaut über, die

von Geschwüren zerfressen wird, und damit ist
die Sehkraft dieses Auges zerstört. Die
Infektionsgefahr, die ein solches Kind für seine

Umgebung darstellt, ist ungeheuer groß. Trotz
rapiden und schweren Verlaufes müssen wir die

Ophthalmoblennorrhoe als eine der günstig zu
beeinflußenden Krankheiten des Neugeborenen
bezeichnen, vorausgesetzt, daß die Behandlung
frühzeitig einsetzen kann. Die Behandlung
ist ausschließlich Sache des Arztes, nur er kann

und darf die Verantwortung tragen, die die

Behandlung einer solchen schweren Krankheit
in sich schließt. Es ist daher Pflicht der
Hebamme, sofort den Arzt zuzuziehen, sobald das
Neugeborene zwei bis drei Tage nach der
Geburt die Erscheinungen einer zunehmenden
Augenentzündung aufweist. Nach dem oben

Gesagten ist es ja ohne weiteres verständlich,
daß auch die mit Collargol oder Protargol
richtig ausgeführte Einträufelung eben keine

absolute Prophylaxe darstellt, es kann sogar
vorkommen, daß trotz Höllensteineinträufelung,
bei massiger Infektion, oder bei zu spät
vorgenommener Einträufelung (am zweiten bis
dritten Lebenstage) doch eine Ophthalmoblennorrhoe

ausbricht. Auch müssen wir stets mit
der Möglichkeit rechnen, daß die Prophylaxe
technisch nicht ganz einwandfrei vorgenommen
wurde und dann unwirksam blieb. Denn es

ist nicht ganz einfach, das Auge des
Neugeborenen richtig und weit genug zu öffnen und
so einzuträufeln, daß die Tropfen auch wirklich

in den Bindehautsack fallen und dort wirken
können, wo sie wirken sollen. Man wiege sich

darum beim Auftreten einer zunehmenden
Augenentzündung beim Neugeborenen nie in
einer trügerischen Sicherheit: man habe ja getan
was vorgeschrieben sei und es könne nichts

Schlimmes mehr passieren. Die vom Arzte
durchzuführende Behandlung besteht in der
Anwendung bestimmter Höllensteinpräparate;
auch wird er der pflegenden Hebamme und der
Wochenpflegerin die Pflege der Augen genau
erklären und sie überwachen. Die Pflegenden
müssen vor allem wissen, daß der mit
Jnfektionskeimen beladeue Eiter auch für ihre eigenen
Augen gefährlich werden kann; in manchen
Spitälern dürfen Ophthalmoblennorrhoe-kranke
Kinder nur von mit Schutzbrillen versehenen
Pflegerinnen besorgt werden. Es heißt also
peinlich aufpassen, daß nie ein Tröpfchen Eiter
in die Augen der Pflegerinnen spritzt, ferner
muß peinlichste Antisepsis und aseptisches
Vorgehen beobachtet werden, damit nicht durch die
mit Keimen beschmutzten Hände eine Ueber-
tragung auf die Augen zustande kommt. Hat
man die Gewähr für eine derart sorgfältig
durchgeführte Pflege, so kann die Behandlung
im Privathause gestattet werden. Auf keinen

Fall darf man Mutter und Kind trennen;
denn zur Erhöhung der Schutz- und Abwehr-
kräfte des Kindes ist ja vor allem die
Ernährung mit Muttermilch nötig. Daß auch die
Mutter ihre Augen vor der Infektion durch
ihr Kind schützen muß, möchte ich hier nur der
Vollständigkeit halber noch besonders erwähnen.

Zur Pflege brauchen, wir reichlich Watte, in
kleine Bausche gezupft, Kamillentee, Borvaseline.

Alles, was einmal benutzt wurde, muß
vernichtet, die Watte verbrannt, der Tee in
den Abort ausgegossen werden. Gebrauchte
Wattebäusche werden auf ein eigens bereit
gelegtes Papier abgelegt und mit diesem
verbrannt. Je nach der Schwere des Falles
wird der Arzt ein- bis zweimal täglich eine

Behandlung verbunden mit gründlicher Reinigung

vornehmen. Die Pflegende hat dann die
Aufgabe, in der Zwischenzeit die Reinigung
durchzuführen, ohne an die Augen heranzugehen.

Mit den mit warmem Kamillentee
getränkten Wattebäuschen wird alle ein bis zwei
Stunden, je nach der Schwere der Erkrankung,
der vorquellende Eiter sanft aufgetupft, die

Augenwinkel zum Schutz vor dem einfressenden
Eiter dick mit Borvaseline bestochen, dann mit
frischenKamillen-Wattebäuschen-Kompressenüber
die geschwollenen Augen gelegt und von Zeit
zu Zeit erneuert u. s. f. Man sieht also: eine
äußerst heikle und schwierige Pflege gilt es da

durchzuführen. Wie ist man aber glücklich, wenn
man nach einigen Tagen Rückgang der Schwellung

und der Eiterabsonderung feststellen kann
und die Gefahr von der Hornhaut abgewendet
weiß l Bedeutend schwieriger und langwieriger

gestaltet sich Behandlung und Pflege, wenn
die Hornhäute vom Krankheitsprozeß bereits
mitergriffen sind; doch auch hier bieten sich dem
sachgemäßen Vorgehen glücklicherweise noch
Aussichten auf völlige Heilung, vorausgesetzt,
daß vorher nicht zu viel kostbare Zeit tatenlos
verstreichen gelassen wurde. Es darf gesagt
werden, daß heute Erblindungen als Folge von
Ophthalmoblennorrhoe zu den seltensten
Ereignissen gehören dank den Fortschritten in ihrer
ärztlichen Behandlung; aber es muß auch
betont werden, daß ein unglücklicher Ausgang
die Frage nach fahrläßigem, also schuldhaften
Verhalten irgend einer der in Betracht
kommenden Personen: Arzt, Hebamme, Pflegerin,
nahegelegt und zu entsprechendem Vorgehen
und event, gerichtlichen Folgen führt.

In meiner Praxis erlebte ich einige Fälle
von Ophthalmoblennorrhoe, die mich zu den
obigen Ausführungen veranlaßten. Einmal wurde
ich am 19. einmal am 11. Tage nach der
Geburt zu Kindern mit schwerster
Ophthalmoblennorrhoe gerufen. Im ersten Falle hatte
die Hebamme überhaupt keine Credösche
Prophylaxe, im zweiten Falle eine solche mit
Protargollösung vorgenommen. Beiden
Hebammen konnte der Vorwurf, den Arzt viel zu
spät gerufen zu haben, nicht erspart werden.
Vom geradezu schrecklichen Zustand der Augen
dieser Kinder kann nur der sich ein richtiges
Bild machen, der schon solche Erkrankungen
gesehen hat. In beiden Fällen waren die Hornhäute

bereits geschwürig erkrankt und es
bedürfte intensivster Behandlung, um den
Krankheitsprozeß zum Stillstand und zum Rückgang
zu bringen. Zum Glück für die Beteiligten, und
vor allem für die Kinder selbst, befanden sich
die Geschwüre unterhalb der Pupille. Da alle
Hornhautgeschwüre mit Narbenbildung abheilen
und die Durchsichtigkeit der Hornhaut zerstören,
ist der Sitz einer solchen Narbe vor der Pupille
gleichbedeutend mit Seh-Unvermögen, also Blindheit.

Narben außerhalb des Pupillenbereiches
sind zwar Schönheitsfehler, oft beträchtlicher
Art; doch beeinträchtigen sie das Sehvermögen
nicht. Aerztliche Kunst versucht auch, den Narben
das Entstellende und allzu Sichtbare zu nehmeu.

Möchten meine Ausführungen erneut das
wachsame Interesse aller Hebammen auf das
Vorkommen der Ophthalmoblennorrhoe lenken
und sie in der Pflicht der Vornahme der
Credsschen Prophylaxe bestärken. Nicht nur
kann von vielen Kindern schweres Leiden
abgewendet werden; das Bewußtsein getreuer
Pflichterfüllung verleiht auch der Hebamme
erhöhte Befriedigung und Freude an ihrem so

^sdss Kind brauckt zum Wacksbun
und Xnocksnbildong Xoklsnk^drato,
pjvsiss und Mkrsàs; darin vsànMn
Lis biitkel's ltaseràsbaok-XiiàrmeliI mit
SSK Xallì-Iusatz. l7U 15M.7)

««»»„»»-»gêna kegutsrktet.

»««r«»

Nervosität, Aeizbarkeit,
wie viele andere Beschwerden, sind unbekannt
bei regelmäßigem Genuß von
Kathreiners Kneipp-Malzkaffee.
Aromatisches, mildes, jedem Alter und jedem
Magen zuträgliches Getränk mit Milch. 960
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Damen-Leichtmotorrad
(Zehnder) mit Fahrbewilligung und
Versicherung für 1926. Günstig für
Hebamme. Nähere Auskunft erteilt

Frau E. Kohler, Hebamme,
sss Aarberg.

Offene Beine. Varicol befreit
Sie von Schmerzen und bringt
Ihnen Heilung. Büchse 3. 75.
Erhältlich vom Varicol - Hauptdepot
Binningen. Hebammen 20°/» Rabatt.
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fdpnen uttb berantmortungSüolIen 23erufe. ©o=
bolb fie jebod) erfennen mufj, baff KranfljeitS»
öorgänge auftreten, bie aufeerijalb titrer Kompe»
tengen liegen, fäume fie feine ©ehtnbe unb
hole ärgtlicfje ^iïfe. Sie gibt bamit feine 83töfje

gu, fonbern bemeift, bafi fie auf ber £ö£)e ber
Situation fteljt. „Hern Anfange mehren" ift
mit gutem Stecht einer ber bebeutenbften SSafjr-
fprüdje ber §eilfunft.

Scroti). febammenotrtitt.

Kraukeika$$e.

©rfranfte SOÎitgïieber:

grau ©immen, gürid).
grau ®hfin, 5ßratteln (SafeUanb).

grau ©olbinger, ißrattetn (93afeIIanb).

grau ©loor-üReier, ^enbft^ifen (Slargau).
grau Kifjling, Hägenborf (©olottjurn).
grt. ÜDiarie ©(htoarg, König (Sern).
grau Küng, ©ebenftorf (Slargau).
2Rme Harb, Sallamanb (SBaabt).
grau Situer, §errliberg (Rurich).
grau SDZeier, Sßo^tenfdjmil (Stargau).
SDtme Sanguet, ©ourtelarp (Sern).
grau ©trübi, Cberugrail (@t. ©alten).
SDfme. Sornas, SMamanb (SBaabt).
grl. SJÎarie Soller, ©t. Stnna (ßugern).
grau ©äjneeberger, ©gerfingen (©olotljum).
grau 9JfüIIer=Küfer, ßengnau (Stargau).

grau ©trittmatter, SSinterttjur.
grau ©igenmann, Sruggen (@t. ©alten).
grau Kned)t, Hljunborf (Hhurgau).
grau Stebifdjer, ©cproargenburg (Sern).
grau Hibbern, Stbtiêmil (,gürtch).
grau ©agnaur, @ftabat)er4e=ßac (greiburg).
grau ©nberti, Sfiebermil (Slargau).
grt. ©eifrig, ©itenen (llri).
grau ©uggenbiilfl, SDteilen (.gürid)).
grau SBpfi, Hmllifen (©otot^urn).
SDîtle Sobog, ©GSaphorin (SBaabt).

Stngemetbete 2Böd)nerinnen:

grau ÜDfarie ißfanmatter, ©ifctjott (SBaEiê).

grau KeHer»gitti, gernef) (©raubünben).

©intritte:
149 grau SRupp, ©ngetburg (@t. ©alten),

am 14. Sluguft 1926.
117 grt. Serena Saumberger,

©d)öftlanb (Slargau), am 24. Sluguft 1926.
Seien Sie un3 midfommen!
2>ie Kranftnfaffelommiffion itt SBintert^ur :

grau St (fer et, ißräfibentin.
grt. ©mma Kird)hofer, Kaffierin.
grt. Stofa SJtang, Slftuarin.

^obesattjjeifle.
2tm 1. ©eptemBer fiarB

Srau Rosa Gerber
Jtilctibcrfl (93afeHartb), an glei|cf)Bergtftung im
21 Iter Bon 44. Jaïjren.

Um ein freunblidjeS ®ebenten ber lieben Sßerftor-
Benen Bittet ®ie ftraufentaffefommiffto«.

itrankenkaflfe-gloftj.
Stnläfjtid) eine§ gamitienfefteS mürbe ber

Kranfenfaffe bie ©umme bon gr. 50. — ge=

fcfienft, meiere mir hiermit beftenS berbanfen.
Hie Kaffierin.

* *
*

Som 1. bis 10. Dftober fönnen mieber bie

öuartatSbeiträge IV1926 per fßoftd)e(fVIIIb 301
einbegahlt merben, gr. 9. 05. Stacker erfolgt
ber ©ingug per SRachnahme gr. 9. 25. Um
Sacf)gat)Iung ber rücffiänbigeit Seiträge bittet

Hie Kaffierin.

6<^tDci3crifd>cr
^cbammcnfag in Saufannc.

(Sortierung.)

fjJrotofofl ber 2)elegtertent»erfammfang

beé ©t^tteij. |>ebamntenberettrê
ajîontag, Bett 7. Juni, iw Bet ÛWaternité.

B. Seridft ber ©eftion ©arganS»
SBerbenberg:

©eeljrte gentralpräfibentin SBerte Kolleg»
innen Stn ber te|tjät)rigen Helegiertenber*
fammlung in ©t. ©allen mürbe uns ber Sluftrag
guteil, biefeS Jahr in Saufantte Seridjt über
unfere ©eftion abgugeben.

Stßir fommen biefem mit fotgenben geilen nach
Unferen testen ©eftionSberic^t haben mir 1921.
in Steuhaufen am fchöneh 9î^einfatl abgegeben
Seither haben mir in unferer ©eftion fogufagen
feine grofjen Seränberungen gu bergeidjnen, als
bafj einige SDtitglieber unferem Sereine untreu
gemorben finb, teils megengamilientoertfättniffen,
teils megen ©leicfigültigfeit. ©S finb alfo biet
Kolleginnen ausgetreten, unb nur eine ift neu
eingetreten.

©S merben jährlich gmei bis brei Serfamm«
tungen abgehalten, roenn immer möglich mit
ärgtlid)em Sortrag. Hie Serfammtungen ber=
teilen mir in bie ©emeinben ber beiben Segirfe,
um bamit ben Serhältniffett unferer Sanbhe»
bammen entgegen gu fommen. Unfere ©eftion
galjlt gegenroärtig 29 ÎRitgtieber, mobon gmötf
Kolleginnen ihr 50. SttterSjahr überfcljritten,
unb 25 bis 40 ©ienftjahre ^inter fi^ haben.
Kollegin Soljanna Srober^SBitbhaber in ©ar=
ganS mit 50 ®ienftjahren, erfreut fiel) noch
geiftiger unb förperlid^er grifche; ihr 50jäf)rigeS
Subiläum haben mir in befcheibenem Gahmen
gefeiert, gerner mürbe jeber Kollegin mit 25
S)ienftjahren ein filberner Söffel berabrei(f)t.

Unfere Serfammlungen bürften beffer befucEjt
merben ; meiftenS finbet fich nur bie fpälfte ein,
unb immer finb es bie ©teichen, bie mit ihrer
Slbroefenheit glängen. Siele haben fein gntereffe
an ber Sereinigung, fie finb nur gu haben,
menn etroaS gu ihren ©unften abfällt; einige
finb auch 5" weit entfernt oon ben Serfamtm
lungSorten. Senen, meldhe bie Serfammlung
fdhmängen, mirb bann burdj bie Kajfierin prompt
bie Nachnahme mit gr. 2.— Sufce gugef^ieft,
©ntfchulbigungen gelten nur im KranfheitSfaüe.
2)er Jahresbeitrag beträgt ebenfalls gr. 2.—
unb mirb jemeilS an ber erften Serfammlung
beS §atbjahreS mit gr. 1.— erhoben.

Unfere Hajen unb Söartgelber finb fantonal,
bie Haje für bie einfache ©eburt gr. 40—80,
bei gmiüingSgeburten gr. 60—100. HaS SBart«
gelb beträgt im äRinimum für jebe ©emeinbe»
hebamme gr. 350.— ; jeboef) hat eS ©emeinben,
bie freimütig etmaS mehr leiften, auch iff in
einigen ©emeinben bie HeSinfeftion frei, maS
mohl überall gu begrüfjen märe.

Sm übrigen erfreut fid) unfere ©eftion eines
guten ©inbernehmenS, unb im Flamen berfelben
entbiete i<h ber heutigen Serfammlung frohe
©rüfje, unb münfcEje ihr fegenSreidhe Hagung.

grau Hugentobler, 5ßräfit>entin.

VIBAN eine praktische Neuheit!
DieSicherbeltsSauqflasehe vorteile: Sauger unabziehbar — Auslaufen

unmöglich — Verschliessbar zum Mitnehmen
Kein Zerspringen bei Abkühlung.

Preis komplett in Karton Fr. 9.—
W Empfehle mein reichhaltiges Lager in allen

sanitären Bedarfsartikeln
für

Nutter und Kind
Fachkundige Bediennng — Spezialrabatt für Hebammen

FELIX SCHENK, Dr. F. Schenk's Nachfolger,
Sanitätsgeschäft und Bandagist
BERN, Spitalgasse 20, |. Etage 964

Hernigcfthtc greife auf

für HauSberbieuft, in ben gang=
harften Hummern unb Sreiten, fo=

fort lieferbar, ©bentueü Unterricht
gu Haufe. fßreiSlifte 9fr. 1 gegen
30 ßtS. in Sriefmarfen bei ber girma

15tff)efm Buffer,
@tri(fmafch-=Haubl., (Slarg.)

Slm Sager finb aucl) ©tricfmafchinen,
827 Dfabeln für allerlei ©pfieme.

Vorhänge jeder Art
Vorhangstofffe

für die Selbstanfertigung
von Vorhängen

Klöppel in reicher Auswahl
Als Spezialität für die tit. Hebammen

bestickte Tauftücher
schön, solid, preiswürdig

Muster bereitwillig
Fidel Graf, Rideaux,
Altstätten (St. Gallen) 928

H)ie ©emeinbe ©eïeritta, ©ngabin,
fudht per fofort eine tüdjtige, paten»
tierte

Slnmelbungen finb bis gum 25. ©ep=
tember an ben ©emeinbeborftanb
gu richten, meldjer am^ jebe meitere
SluSfunft erteilt.
969 ©emeinbeborftanb ©elerina.

Lenzburger Klndergrles

nach ärztlichem Rezept hergestellt, ist
als täglich zwei- bis dreimalige Beilfost
zu der modernen gemischten
Kinderernährung unübertrefflich.

In sämtlichen « Merkurläden » und
vielen Spezereihandlungen erhältlich,
oder mit Spezialrabatt direkt von

Geschwister Meyer, Lenzburg.
Verlangen Sie Gratismuster

^^"Was9uf/Sfr

Schnell das feine

NIJSSA
holen, dann bekommen wir

wieder

Nnssa-Brot
Nussa, „Speisefett zum
Brotaufstrich" ist frei von Tuberkeln
und Chemikalien, ausgiebiger
und billiger als Kuhbutter, ist
in den meisten Lebensmittelgeschäften

erhältlich und kommt
einzig aus dem

TN uxo-Werk
J. Klitsi 931 b

Rapperswü (St. Gallen)
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schönen und verantwortungsvollen Berufe.
Sobald sie jedoch erkennen muß, daß Krankheitsvorgänge

auftreten, die außerhalb ihrer Kompetenzen

liegen, säume sie keine Sekunde und
hole ärztliche Hilfe. Sie gibt damit keine Blöße
zu, sondern beweist, daß sie auf der Höhe der
Situation steht. „Dem Anfange wehren" ist
mit gutem Recht einer der bedeutendsten
Wahrsprüche der Heilkunst.

Zchwch. Hebaulmenvtrein.

KranktikAtte.
Erkrankte Mitglieder:

Frau Simmen, Zürich.
Frau Gysin, Pratteln (Baselland).
Frau Goldinger, Pratteln (Baselland).
Frau Gloor-Meier, Hendschiken (Aargau).
Frau Kißling, Hägendorf (Solothurn).
Frl. Marie Schwarz, Köniz (Bern).
Frau Küng, Gebenstorf (Aargau).
Mme Dard, Vallamand (Waadt).
Frau Bühler, Herrliberg (Zürich).
Frau Meier, Wohlenschwil (Aargau).
Mme Languel, Courtelary (Bern).
Frau Strübi, Oberuzwil (St. Gallen).
Mme. Cornaz, Allamand (Waadt).
Frl. Marie Koller, St. Anna (Luzern).
Frau Schneeberger, Egerkingen (Solothurn).
Frau Müller-Küfer, Lengnau (Aargau).
Frau Strittmatter, Winterthur.
Frau Eigenmann, Bruggen (St. Gallen).
Frau Knecht, Thundorf (Thurgau).
Frau Aebischer, Schwarzenburg (Bern).
Frau Dibbern, Adliswil (Zürich).
Frau Gagnaux, Estavayer-le-Lac (Freiburg).
Frau Enderli, Niederwil (Aargau).
Frl. Gehrig, Silenen (Uri).
Frau Guggenbühl, Meilen (Zürich).
Frau Wyß, Dulliken (Solothurn).
Mlle Vodoz, St-Saphorin (Waadt).

Angemeldete Wöchnerinnen:

Frau Marie Pfanmatter, Eischoll (Wallis).
Frau Keller-Filli, Zernetz (Graubünden).

àà Eintritts:
149 Frau Rupp, Engelburg (St. Gallen),

am 14. August 1926.
117 Frl. Verena Baumberger,

Schöftland (Aargau), am 24. August 1926.
Seien Sie uns herzlich willkommen!
Die Krankenkassekommission in Winterthur:

Frau Ackeret, Präsidentin.
Frl. Emma Kirchhofer, Kassierin.
Frl. Rosa Manz, Aktuarin.

Todesanzeige.
Am 1. September starb

Srau Kosa Server
Kilchberg (Baselland), an Fleischvergiftung im
Alter von 44. Jahren.

Um ein freundliches Gedenken der lieben Verstorbenen

bittet Die Krankentassekommisfio«.

Krankenkasse-Wotiz.
Anläßlich eines Familienfestes wurde der

Krankenkasse die Summe von Fr. 50. —
geschenkt, welche wir hiermit bestens verdanken.

Die Kassierin.
-i- 5

5

Vom 1. bis 10. Oktober können wieder die

Quartalsbeiträge IV1926 per PostcheckVIIIb 301
einbezahlt werden, Fr. 9. 05. Nachher erfolgt
der Einzug per Nachnahme Fr. 9. 25. Um
Nachzahlung der rückständigen Beiträge bittet

Die Kassierin.

Schweizerischer
Hebammentag in Lausanne.

(Fortsetzung.)

Protokoll der Delegiertenversammlung
des Schweiz. Hebammenvereins

Montag, den 7. Jnni, im der Maternité.
B. Bericht der Sektion Sargans-

Werdenberg:
Geehrte Zentralpräsidentin! Werte Kolleginnen!

An der letztjährigen Delegiertenversammlung

in St. Gallen wurde uns der Auftrag
zuteil, dieses Jahr in Lausanne Bericht über
unsere Sektion abzugeben.

Wir kommen diesem mit folgenden Zeilen nach
Unseren letzten Sektionsbericht haben wir 1921.
in Neuhausen am schönen Rheinfall abgegeben
Seither haben wir in unserer Sektion sozusagen
keine großen Veränderungen zu verzeichnen, als
daß einige Mitglieder unserem Vereine untreu
geworden sind, teils wegen Familienverhältnissen,
teils wegen Gleichgültigkeit. Es sind also vier
Kolleginnen ausgetreten, und nur eine ist neu
eingetreten.

Es werden jährlich zwei bis drei Versammlungen

abgehalten, wenn immer möglich mit
ärztlichem Vortrag. Die Versammlungen
verteilen wir in die Gemeinden der beiden Bezirke,
um damit den Verhältnissen unserer
Landhebammen entgegen zu kommen. Unsere Sektion
zählt gegenwärtig 29 Mitglieder, wovon zwölf
Kolleginnen ihr 50. Altersjahr überschritten,
und 25 bis 40 Dienstjahre hinter sich haben.
Kollegin Johanna Broder-Wildhaber in Sargans

mit 50 Dienstjahren, erfreut sich noch
geistiger und körperlicher Frische; ihr 50jähriges
Jubiläum haben wir in bescheidenem Rahmen
gefeiert. Ferner wurde jeder Kollegin mit 25
Dienstjahren ein silberner Löffel verabreicht.

Unsere Versammlungen dürften besser besucht
werden; meistens findet sich nur die Hälfte ein,
und immer sind es die Gleichen, die mit ihrer
Abwesenheit glänzen. Viele haben kein Interesse
an der Vereinigung, sie sind nur zu haben,
wenn etwas zu ihren Gunsten abfällt; einige
sind auch zu weit entfernt von den
Versammlungsorten. Jenen, welche die Versammlung
schwänzen, wird dann durch die Kassierin prompt
die Nachnahme mit Fr. 2.— Buße zugeschickt,
Entschuldigungen gelten nur im Krankheitsfalle.
Der Jahresbeitrag beträgt ebenfalls Fr. 2.—
und wird jeweils an der ersten Versammlung
des Halbjahres mit Fr. 1.— erhoben.

Unsere Taxen und Wartgelder sind kantonal,
die Taxe für die einfache Geburt Fr. 40—80,
bei Zwillingsgeburten Fr. 60—100. Das Wartgeld

beträgt im Minimum für jede Gemeindehebamme

Fr. 350.— ; jedoch hat es Gemeinden,
die freiwillig etwas mehr leisten, auch ist in
einigen Gemeinden die Desinfektion frei, was
wohl überall zu begrüßen wäre.

Im übrigen erfreut sich unsere Sektion eines
guten Einvernehmens, und im Namen derselben
entbiete ich der heutigen Versammlung frohe
Grüße, und wünsche ihr segensreiche Tagung.

Frau Hugentobler, Präsidentin.

«in« »leukeit î
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Herabgesetzte Preise auf

Strickmaschinen
für Hausverdienst, in den
gangbarsten Nummern und Breiten,
sofort lieferbar. Eventuell Unterricht
zu Hause. Preisliste Nr. 1 gegen
30 Cts. in Briefmarken bei der Firma

Wikyà Müller,
Strickmasch.-Handl., Stein (Aarg.)

Am Lager sind auch Strickmaschinen,

«n Nadeln für allerlei Systeme.

VoekSng« jeder àt
VoeksiBgstotte

kür die 8eib8tanksrtixnuA
von Vorbänden

Xlöppel in reieber às^vabi
ills Specialität kür die tit. Hebammen

berückte lauktücker
sekön, solid, p^sisvürdig

ss-iusìe? ke-eïtwîllïg
kiiilsl «es?, Rideaux,
Fìlîststten (St. Lallen) MS

Gesucht
Die Gemeinde Celerina, Engadin,
sucht per sofort eine tüchtige, patentierte

Wartgeld - Keöamme.
Anmeldungen sind bis zum 25.
September an den Gemeindevorstand
zu richten, welcher auch jede weitere
Auskunft erteilt.
««g Gemeindevorstand Celerina.
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In sämtlieken « klsrkurlädsn » und
vielen Specersikandlungsn erbältiieb,
oder mit Specialrabatt direkt von

(Zssobwistor Slez-sr, kencburg.
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